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Ausgabe Nr. 07/2007 vom 05.07.2007 



 
 
 

1. Sprechstunden im Rathaus 
 
V d K 

Dienstag, 10.07.2007, 11.00 - 12.00 Uhr 

Sprechzeiten des Bürgermeisters 

Jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr. 

* * * * * * * * * 
 
2. Vollzug der Trinkwasserverordnung; 

Grenzwertüberschreitung bei Pflanzen-
schutzmitteln (PSM) in der zentralen Was-
serversorgungsanlage Untertrubach 

 

Durch das Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit Erlangen wurde in der Wasserversorgung Un-
tertrubach für Atrazin ein Messwert von 0,065 µg/l und für 
Desethylatrazin ein Messwert von 0,23 µg/l festgestellt. Der 
nach der Trinkwasserverordnung zulässige Grenzwert für 
beide Stoffe beträgt jeweils 0,10 µg/l. Somit liegt bei Desethyl-
atrazin eine Grenzwertüberschreitung vor. 

* * * * * * * * * * * * 
 
3. Bodenrichtwerte mit Stand zum 31.12.2006 
 

Der Gutachterausschuss beim Landratsamt Forchheim hat 
zum 31.12.2006 neue Richtwerte für Wohnbauland, Bauer-
wartungsland, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen 
und teilweise auch landwirtschaftliche Nutzflächen ermittelt. 

Die Bodenrichtwerte liegen in der Zeit vom 09. Juli 2007 bis 
10. August 2007 während der allgemeinen Öffnungszeiten in 
der Gemeindeverwaltung öffentlich aus. Auf das Recht, Aus-
kunft über die Bodenrichtwerte zu erhalten (§ 195 abs. 3 Satz 
1 BauGB) wird hierzu hingewiesen. 

* * * * * * * * * * * * 
 

4. Freihaltung eines Lichtraumprofils an öf-
fentlichen Straßen und Wegen 

 
In den vergangenen Jahren haben wir wiederholt darauf auf-
merksam gemacht, dass an öffentlichen Straßen und Wegen 
ein sog. Lichtraumprofil freizuhalten ist. Das bedeutet, dass in 
den Luftraum über Straßen und Wegen keine Äste und He-
cken hineinragen dürfen. Durch Hecken und Äste, die in Geh-
wege hineinragen, wird oftmals die Nutzbarkeit des Gehweges 
stark eingeschränkt. Äste, die über die Straße hängen, führen 
zu Beeinträchtigungen insbesondere des Bus- und Lkw-
Verkehrs. Besondere Probleme bereiten derartige Beeinträch-
tigungen auch der Müllabfuhr. Durch in das Lichtraumprofil 
und in den Verkehrsraum hängende Äste von Bäumen und 
Hecken kann es zu 

- Schäden an den Müllfahrzeugen, Bussen und Lkw (Spie-
gel, Scheiben, Antennen, Kratzer), 

- Verletzungen des Personals 

- Gefährdungen des Verkehrs durch fehlende Sicht 

kommen, was zur Folge haben kann, dass die Müllabfuhr in 
Zukunft solche Straßen nicht mehr anfährt. Bei Schäden an  

Fahrzeugen ist auch damit zu rechnen, dass die Grund-
stücksbesitzer haftbar gemacht werden können. 

Die Anlieger werden deshalb aufgefordert, soweit notwendig 
entsprechende Rückschnitte vorzunehmen. 

Dies betrifft nicht nur die innerörtlichen Straßen. Das Licht-
raumprofil ist generell an allen öffentlichen Straßen und We-
gen einzuhalten.  

Besonders betroffen ist hier die Gemeindeverbindungsstraße 
von Geschwand nach Wolfsberg. 

Über der Fahrbahn ist der Luftraum generell bis zu einer Höhe 
von 4,50 m, über Gehwegen bis zu 2,50 m freizuhalten. So-
weit Gehwege wegen zu enger Straßen auch befahren wer-
den müssen, gilt hier ebenfalls eine Höhe von 4,50 m. 

* * * * * * * * * * * * 
 
5. Bekanntmachung über die Absicht, für das 

Gebiet „ Vorderer Kohlberg“  in Obertrubach 
einen Bebauungsplan aufzustellen (§ 2 Abs. 
1 Satz 2 Baugesetzbuch) 

 

Der Gemeinderat Obertrubach hat in seiner Sitzung am 27. 
Juni 2007 beschlossen, für das Gebiet „Vorderer Kohlberg“ in 
Obertrubach einen Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen. 

Das Gebiet umfasst voraussichtliche folgende Grundstücke: 

Flur-Nrn. 498/8, 498/12, 513, 513/4, 516, 516/1, 516/2, 516/3, 
516/4, 516/5 und 516/6, Gemarkung Obertrubach. 

Mit der Erarbeitung eines Planentwurfes wurde das Architek-
turbüro Resch+Stiefler+Partner, Bayreuth beauftragt. 

Sobald die Auswirkungen der Planung aufgezeigt werden 
können, wird die Gemeinde Ziele und Zwecke der Planung 
öffentlich darlegen und Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung geben. Nach Erstellung eines Planentwurfes wird dieser 
samt Begründung öffentlich ausgelegt. Hierauf wird durch 
Bekanntmachung hingewiesen werden. 

Obertrubach, den 28. Juni 2007  

gez.: Müller  

Müller, 1. Bürgermeister 

* * * * * * * * * * * * 
 

6. Bekanntmachung der Satzung zur Ände-
rung der Beitragssatzung für die Verbesse-
rung der Wasserversorgungseinrichtung 
der Gemeinde Obertrubach vom 8.9.2005 

 

Satzung zur Änderung der Beitragssatzung für die Verbesse-
rung der Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Ober-
trubach vom 8.9.2005 

Auf Grund der Art. 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt die Gemeinde Obertrubach folgende Satzung zur Än-
derung der Beitragssatzung für die Verbesserung der Was-
serversorgungseinrichtung: 

Art. 1: 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

„Der Beitrag beträgt 

a) pro qm Grundstücksfläche 0,45 € 

Amtliche Bekanntmachungen 

2 
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b) pro qm Geschossfläche 2,39 €“ 

 

Art. 2 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

Obertrubach, den 08.06.2007 

gez.: Müller  

Müller, 1. Bürgermeister 

* * * * * * * * * * * * 
 
7. Bekanntmachung der 2. Satzung zur Ände-

rung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung für das Gebiet 
des Gemeindeteiles Obertrubach vom 8. 
September 2005 

 

2. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung für das Gebiet des Gemeindeteiles 
Obertrubach vom 8. September 2005 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) erlässt die Gemeinde Obertrubach folgende 2. Satzung 
zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung für das Gebiet des Gemeindeteiles Ober-
trubach vom 8. September 2005: 

Art. 1: 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

Der Beitrag beträgt 

a) pro m² Grundstücksfläche 1,12 Euro 

b) pro m² Geschossfläche 5,96 Euro 

 

Art. 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

Obertrubach, den 08.06.2007 

gez.: Müller  

Müller, 1. Bürgermeister 

* * * * * * * * * * * * 
 

8. Bekanntmachung der 6. Satzung zur Ände-
rung der Satzung für die öffentliche Ent-
wässerungsanlage der Gemeinde Obertru-
bach (Entwässerungssatzung – EWS) vom 
3.5.1990 

 

6. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Ent-
wässerungsanlage der Gemeinde Obertrubach – EWS ) vom 
3.5.1990 

Die Gemeinde Obertrubach erlässt aufgrund Art. 23 und Art. 
24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung, Art. 
41 b Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes folgende 
6. Satzung zur Änderung der Satzung für die öffentliche Ent-
wässerungsanlage der Gemeinde Obertrubach vom 3.5.1990: 

Art. 1 

§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Gemeinde Obertrubach betreibt zur Abwasserbeseitigung 
nach dieser Satzung eine Entwässerungsanlage als öffentli-
che Einrichtung für das Gebiet der Gemeinde Obertrubach mit 
Ausnahme der Gemeindeteile Galgenberg und Weißhof.“ 

Art. 2 

Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 

Obertrubach, den 08.06.2007 

gez.: Müller 

Müller, 1. Bürgermeister 

* * * * * * * * * * * * 
 

9. Ländliche Entwicklung in Bayer; 
Dorferneuerung und Flurentwicklung Ho-
henschwärz, Stadt Gräfenberg, Landkreis 
Forchheim 

 

Gz.: LD-A1-TG 7522-0 

B e k a n n t m a c h u n g  u n d  L a d u n g  

Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Verfah-
rensgebiet Hohenschwärz werden hiermit zu einer 

T e i l n e h m e r v e r s a m m l u n g  

eingeladen. 

Versammlungsort: Gastwirtschaft Hofmann in Hohenschwärz 

Versammlungszeit: Mittwoch, den 25.07.2007, 19:00 Uhr 

Tagesordnung: 

1. Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes und der 
Grundsätze des Wahlverfahrens 

2. Neuwahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft 

3. Informationen zur Bekanntgabe des Flurbereinigungspla-
nes 

4. Erläuterung des Auszugs aus dem Flurbereinigungsplan 

5. Allgemeine Aussprache 

 

Hinweis zu Ziff. 1. und 2.: 

Nach dem Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum 
Flurbereinigungsgesetz, das zum 01. April 1996 in Kraft getre-
ten ist, müssen in den Verfahren, in denen der neue Rechtszu-
stand noch nicht eingetreten ist, alle sechs Jahre die Vor-
standsmitglieder und deren Stellvertreter neu gewählt werden. 

Eine Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern bzw. Stellvertretern 
ist möglich. 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. 
Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an 
der Wahl des Vorstands beteiligen. Das Amt für Ländliche Ent-
wicklung Oberfranken hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder 
des Vorstands und deren Stellvertreter auf je 7 festgesetzt. 

Teilnehmer am Verfahren sind alle Eigentümer von Grundstü-
cken und Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet. 

Jeder Teilnehmer hat eine Stimme, wobei Miteigentümer als ein 
Teilnehmer gelten. Einigen sich Miteigentümer nicht über die 
Stimmabgabe, sind sie von der Wahl ausgeschlossen. Die 
Vertretung durch Bevollmächtigte, die nicht selbst Teilnehmer 
sein müssen, ist zulässig. Bevollmächtigte haben sich in der 
Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen, 
bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers öffentlich oder 
amtlich beglaubigt sein muss. Die  

Beglaubigung erteilt die Gemeinde gebührenfrei. Jeder anwe-
sende Wahlberechtigte, sei er Teilnehmer, Bevollmächtigter 
oder gesetzlicher Vertreter, hat nur e i n e  Stimme, auch wenn 
er mehrere Teilnehmer vertritt. Er kann insgesamt 14 Personen 
als Mitglieder und Stellvertreter in den Vorstand wählen. 
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Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat ferner 
bestimmt, dass von den zu wählenden Vorstandsmitgliedern 
und Stellvertretern 

 je 3 aus Hohenschwärz, 

 je 2 aus Höfles/Dörnhof und 

 je 2 aus Neusles 

sein sollen. 

Teilnehmer, die bei der Wahl abwesend sind und nicht vertre-
ten werden, können ihre Stimme nachträglich nicht mehr gel-
tend machen. Kommt die Wahl im Termin nicht zu Stande und 
verspricht ein neuer Wahltermin keinen Erfolg, so kann das 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken Mitglieder des 
Vorstands nach Anhörung des Bayerischen Bauernverbands 
bestellen. 

 

Hinweis zu Ziff. 3. und 4.: 

In den kommenden Wochen wird der Flurbereinigungsplan des 
Verfahrens Hohenschwärz den Beteiligten bekannt gegeben. 
Hierzu erhalten die Grundstückseigentümer und Erbbauberech-
tigten jeweils einen Auszug aus dem  Flurbereinigungsplan 
zugesandt, der die neuen Grundstücke des Teilnehmers nach 
Fläche und Wert sowie das Verhältnis seiner Gesamtabfindung 
zu dem von ihm Eingebrachten ausweist.   

Der Auszug besteht aus mehreren Teilen und wird in der Ver-
sammlung in allen Einzelheiten ausführlich erläutert. Diese 
Erläuterungen sind für das Verständnis der Auszugsteile von 
großer Bedeutung.  Es wird deshalb allen Teilnehmern dringend 
empfohlen, auch deshalb an der Versammlung teilzunehmen. 

Bamberg, den 19.06.2007 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

Albart, Bauoberrat 

* * * * * * * * * * * * 
 
10. Ländliche Entwicklung; 

Verfahren Kirchenbirkig, Trägweis und Wei-
denloh, Stadt Pottenstein, Landkreis Bay-
reuth 

 

BEKANNTMACHUNG UND LADUNG 

Die Grundeigentümer und Erbbauberechtigten im jeweiligen 
Verfahrensgebiet sowie die sonstigen Beteiligten am Verfahren 
der Ländlichen Entwicklung (§ 10 Nr. 2 FlurbG) oder ihre ge-
setzlichen Vertreter und Bevollmächtigten werden hiermit zu 
einer gemeinsamen 

Teilnehmerversammlung 

geladen. 

Versammlungsort: Bürgerhaus in Pottenstein 

Versammlungsbeginn: Mittwoch, 18.07.2007 um 
20.00 Uhr 

Tagesordnung: 

1. Erläuterung der Ergebnisse der Wertermittlung 

2. Bericht über den Stand des Verfahrens der Ländlichen 
Entwicklung und  
Aufklärung über die Neuordnung 

3. Hinweise zur Förderung der langfristigen Verpachtung 

4. Allgemeine Aussprache 

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung werden den Beteiligten in 
der Versammlung erläutert. 

Die Niederschrift über die Grundsätze der Wertermittlung und 
die Wertermittlungskarten, welche die Ergebnisse der Werter-

mittlung enthalten, werden nach der Versammlung 2 Wochen 
lang bis einschließlich 02.08.2007 im Rathaus Pottenstein zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt. Eine Einzelbe-
kanntgabe der Wertermittlung findet nicht statt. Die Beteiligten 
werden daher aufgefordert, sich durch Einsichtnahme in die 
ausgelegten Unterlagen über die Wertermittlung aller Grundstü-
cke des Verfahrensgebietes Kirchenbirkig, Trägweis und Wei-
denloh zu unterrichten. 

Einwendungen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung aller 
Grundstücke, nicht nur der eigenen, können die Beteiligten 
während der Zeit der Auslegung der Ergebnisse der Wertermitt-
lung beim Vorsitzenden des Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft am Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken (Post-
fach 11 01 64, 96029 Bamberg) schriftlich vorbringen. 

Der Vorstand wird nach Behebung begründeter Einwendungen 
die Ergebnisse der Wertermittlung endgültig förmlich feststellen. 
Diese Feststellung wird mit Rechtsbehelfsbelehrung öffentlich 
bekannt gemacht werden. 

Bamberg, den 13.06.2007 

Der Vorsitzende des Vorstands der 

Teilnehmergemeinschaften Kirchenbirkig, Trägweis und Wei-
denloh 

Th. Müller  

Bauoberrat 

* * * * * * * * * * * 
 

11. Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur Kir-
chenbirkig, Stadt Pottenstein, Landkreis 
Bayreuth;  
Geringfügige Änderung des Verfahrensge-
bietes 

 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

Gz. B5-A 7533-0                                  Bamberg, 11.06.2007 

Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur Kirchenbirkig, 
Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth; 

Geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes 

 

B e s c h l u s s  

1. Das mit Flurbereinigungsbeschluss vom 12.10.1995 
Nr. P/StP-D 7533-694 festgestellte und mit Beschluss vom 
05.03.2004 Nr. B5-D 7533-0 geänderte Verfahrensgebiet 
wird geringfügig geändert: 

 

 Die Flurstücke 220, 622, 622/1 und 1127/1 der Gemar-
kung Kirchenbirkig werden nachträglich in die Ländliche 
Entwicklung Kirchenbirkig einbezogen. 

 

 Die Flurstücke 28/1, 31, 33, 33/1, 34, 36, 38, 38/1, 39, 40, 
40/1, 41/3, 41/4, 42, 45, 47, 49, 50, 51, 52/2, 54, 55, 55/2, 
55/4, 56, 58, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 71/2, 159/2, 163, 165, 
168, 169, 170, 173, 174, 177, 193, 193/1, 196, 197, 197/1, 
198, 198/1, 208/2, 211, 212, 213, 229/2, 251/2, 261/1, 
261/2, 268, 268/1, 269, 270, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 
270/5, 270/6,  270/7,  270/8,  270/9,  270/10,  270/11,  
270/12,  270/13,  270/14,  270/15,  270/16,  270/17,  
270/18,  270/19,  270/20,  270/21,  270/22,  270/23,  
270/24, 270/25,  270/26,  270/27, 271, 271/1, 271/2, 272, 
272/1, 276/1, 282, 282/1, 283/2, 284, 284/1, 306/2, 306/3, 
306/5, 306/6, 306/7, 306/8, 306/11, 307/2, 307/6, 307/7, 
307/12, 307/14, 307/17, 307/19, 307/20, 307/23, 307/24, 
308, 309, 310, 312/1, 313, 314, 315, 315/1, 315/2, 315/3, 
316, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 436, 
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441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 461, 
463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 
474, 475, 476, 481, 482, 483, 496, 498, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 508, 511, 512, 513, 514, 517, 532, 556, 
557, 558, 559, 560, 561, 562, 565, 567, 568, 569, 570, 
571, 572, 573, 573/2, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 646, 647, 657, 706, 707, 709, 709/2, 710, 
711, 712, 713, 714, 715, 739, 740, 742, 758, 759/2, 760/3, 
814, 815, 816, 817, 819, 821/2, 825, 826, 828, 829, 836, 
846/2, 847, 848, 849, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 
868, 874, 875, 876, 877, 905, 969/1, 969/2, 970, 970/1, 
971, 971/1, 972, 972/1, 972/2, 973, 973/1, 973/2, 974, 
977/5, 977/9, 980/2, 980/3, 981, 981/1, 981/2, 982/2, 
982/3, 993, 1001, 1001/1, 1002/1 und 1002/2 der Gemar-
kung Kirchenbirkig werden nachträglich aus der Ländli-
chen Entwicklung Kirchenbirkig ausgeschaltet. 

 

2. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 

 

Begründung 

Die Änderung des Verfahrensgebiets gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG 
ist zur zweckmäßigen Durchführung der Ländliche Entwicklung 
dringend erforderlich. 

Die Zugehörigkeit der zur nachträglichen Ausschaltung vorge-
sehenen Flurstücke ist zur Durchführung des Verfahrens der 
Ländlichen Entwicklung nicht erforderlich. 

Die nunmehrige Verfahrensfläche beträgt 211 ha (bisher 
308 ha). 

Die Änderung des Verfahrensgebietes ist zwar flächenmäßig 
erheblich, aber dennoch geringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 
FlurbG, da sich die Änderung des Verfahrensgebietes auf die 
Planung der Teilnehmergemeinschaft nicht bzw. nicht wesent-
lich auswirkt. In dem zu ändernden Gebietsteil sind Maßnah-
men der Ländlichen Entwicklung nicht geplant und auch nicht 
notwendig. Die Verfahrensschritte des § 5 FlurbG erscheinen 
daher objektiv nicht erforderlich. Die Voraussetzung für die 
Änderung des Verfahrensgebietes und das objektive Interesse 
der Beteiligten sind gegeben. 

Zum beschleunigten und reibungslosen Fortgang des Verfah-
rens war die sofortige Vollziehung im Interesse der Beteiligten 
anzuordnen (§ 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Ein Widerspruch gegen diesen Beschluss kann nur innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken in Bamberg, Nonnenbrücke 7 a, 
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 

Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nicht entschieden worden, ist die Klage ohne ein Vorverfah-
ren zulässig. Die Erhebung der Klage ist nur bis zum Ablauf von 
weiteren drei Monaten schriftlich zum Bayer. Verwaltungsge-
richtshof in München (Hausanschrift: Ludwigstr. 23, 
80539 München; Postanschrift: Postfach 34 01 48, 
80098 München) zulässig. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Kießling 

Baudirektor 

* * * * * * * * * * * * 
 

12. Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur Träg-
weis, Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth; 
Geringfügige Änderung des Verfahrensge-
bietes 

 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

Gz. B5-A 7533-0                             Bamberg, 11.06.2007 

Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur Trägweis, Stadt 
Pottenstein, Landkreis Bayreuth; 

Geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes 

 

B e s c h l u s s  

1. Das mit Flurbereinigungsbeschluss vom 12.10.1995 
Nr. P/StP-D 7533-695 festgestellte Verfahrensgebiet wird 
geringfügig geändert: 

 

 Das Flurstück 823 der Gemarkung Stadelhofen wird nach-
träglich in die Ländliche Entwicklung Trägweis einbezogen. 

 Die Flurstücke 164, 214, 220, 222, 224, 226, 228, 380, 
382, 477, 478, 479, 480, 1492, 1499, 1506, 1509, 1512, 
1513, 1514, 1515, 1515/1, 1573, 1574, 1575, 1577, 
1583/1, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1592, 1594, 1595, 
1596, 1597, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1659, 1755, 
1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 
1765/2, 1765/3, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 
1784/2, 1785, 1787, 1837/2, 1838, 1839, 1845, 1846, 
1848, 1849, 1850, 1852, 1853, 1855, 1856, 1861 und 
1862 der Gemarkung Kirchenbirkig werden nachträglich 
aus der Ländlichen Entwicklung Trägweis ausgeschaltet. 

 

2. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 

 

Begründung 

Die Änderung des Verfahrensgebiets gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG 
ist zur zweckmäßigen Durchführung der Ländliche Entwicklung 
dringend erforderlich. 

Die Zugehörigkeit der zur nachträglichen Ausschaltung vorge-
sehenen Flurstücke ist zur Durchführung des Verfahrens der 
Ländlichen Entwicklung nicht erforderlich. 

Die nunmehrige Verfahrensfläche beträgt 201 ha (bisher 
292 ha). 

Die Änderung des Verfahrensgebietes ist zwar flächenmäßig 
erheblich, aber dennoch geringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 
FlurbG, da sich die Änderung des Verfahrensgebietes auf die 
Planung der Teilnehmergemeinschaft nicht bzw. nicht wesent-
lich auswirkt. In dem zu ändernden Gebietsteil sind Maßnah-
men der Ländlichen Entwicklung nicht geplant und auch nicht 
notwendig. Die Verfahrensschritte des § 5 FlurbG erscheinen 
daher objektiv nicht erforderlich. Die Voraussetzung für die 
Änderung des Verfahrensgebietes und das objektive Interesse 
der Beteiligten sind gegeben. 

Zum beschleunigten und reibungslosen Fortgang des Verfah-
rens war die sofortige Vollziehung im Interesse der Beteiligten 
anzuordnen (§ 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Ein Widerspruch gegen diesen Beschluss kann nur innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken in Bamberg, Nonnenbrücke 7 a, 
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 

Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nicht entschieden worden, ist die Klage ohne ein Vorverfah-
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ren zulässig. Die Erhebung der Klage ist nur bis zum Ablauf von 
weiteren drei Monaten schriftlich zum Bayer. Verwaltungsge-
richtshof in München (Hausanschrift: Ludwigstr. 23, 
80539 München; Postanschrift: Postfach 34 01 48, 
80098 München) zulässig. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Kießling 

Baudirektor 

* * * * * * * * * * * * 
 

13. Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur Wei-
denloh, Stadt Pottenstein, Landkreis Bay-
reuth; 
Geringfügige Änderung des Verfahrensge-
bietes 

 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 

Gz. B5-A 7533-0                        Bamberg, 11.06.2007 

Ländliche Entwicklung in Dorf und Flur Weidenloh, Stadt 
Pottenstein, Landkreis Bayreuth; 

Geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes 

 

B e s c h l u s s  

1. Das mit Flurbereinigungsbeschluss vom 12.10.1995 
Nr. P/StP-D 7533-696 festgestellte Verfahrensgebiet wird 
geringfügig geändert: 

 Die Flurstücke 99/48 und 99/53 der Gemarkung Kirchen-
birkig werden nachträglich in die Ländliche Entwicklung 
Weidenloh einbezogen. 

 

 Die Flurstücke 1127, 1367, 1377, 1383, 1384, 1385, 1386, 
1387, 1391, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1391/6, 1392, 1393, 
1397, 1398, 1406, 1407/2 und 1410 der Gemarkung Kir-
chenbirkig werden nachträglich aus der Ländlichen Ent-
wicklung Weidenloh ausgeschaltet. 

 

2. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet. 

 

Begründung 

Die Änderung des Verfahrensgebiets gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG 
ist zur zweckmäßigen Durchführung der Ländliche Entwicklung 
dringend erforderlich. 

Die Zugehörigkeit der zur nachträglichen Ausschaltung vorge-
sehenen Flurstücke ist zur Durchführung des Verfahrens der 
Ländlichen Entwicklung nicht erforderlich. 

Die nunmehrige Verfahrensfläche beträgt 46 ha (bisher 60 ha). 

Die Änderung des Verfahrensgebietes ist zwar flächenmäßig 
erheblich, aber dennoch geringfügig im Sinne von § 8 Abs. 1 
FlurbG, da sich die Änderung des Verfahrensgebietes auf die 
Planung der Teilnehmergemeinschaft nicht bzw. nicht wesent-
lich auswirkt. In dem zu ändernden Gebietsteil sind Maßnah-
men der Ländlichen Entwicklung nicht geplant und auch nicht 
notwendig. Die Verfahrensschritte des § 5 FlurbG erscheinen 
daher objektiv nicht erforderlich. Die Voraussetzung für die 
Änderung des Verfahrensgebietes und das objektive Interesse 
der Beteiligten sind gegeben. 

Zum beschleunigten und reibungslosen Fortgang des Verfah-
rens war die sofortige Vollziehung im Interesse der Beteiligten 
anzuordnen (§ 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Ein Widerspruch gegen diesen Beschluss kann nur innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken in Bamberg, Nonnenbrücke 7 a, 
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) schriftlich 
oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 

Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Mona-
ten nicht entschieden worden, ist die Klage ohne ein Vorverfah-
ren zulässig. Die Erhebung der Klage ist nur bis zum Ablauf von 
weiteren drei Monaten schriftlich zum Bayer. Verwaltungsge-
richtshof in München (Hausanschrift: Ludwigstr. 23, 
80539 München; Postanschrift: Postfach 34 01 48, 
80098 München) zulässig. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 

Kießling 

Baudirektor 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 

In der Sitzung am 06.6.2007 war der Gemeinderat Obertru-
bach u.a. mit den laufenden städtebaulichen Maßnahmen 
befasst. Dabei ist geplant, im Zuge der Neugestaltung des 
Kirchenumfeldes und des Pfarrer-Grieb-Weges auch ein kur-
zes Stück der Schloßbergstraße zu gestalten. Auf Grund des 
Umstandes, dass in dieser Straße bisher kein Regenwasser-
kanal verlegt ist und das Sanierungskonzept der Gemeinde 
betreffend die Wasserversorgung einen Ringschluss der Ver-
sorgungsleitung in diesem Bereich vorsieht, stimmte das 
Gremium den notwendigen Leitungsverlegungen mit einem 
Gesamtaufwand von ca. 11.000 € Baukosten zu. 

In einem weiteren Sitzungsblock wurden verschiedene ge-
meindliche Satzungen aktualisiert. Zum einen betraf dies die 
Entwässerungssatzung der Gemeinde, in der nach Durchfüh-
rung der Kanalisationsarbeiten nun auch Neudorf-Höhe ein-
bezogen worden ist. Zum anderen wurde der endgültige Bei-
tragssatz für die Verbesserung der Obertrubacher Wasserver-
sorgung, konkret für den Anschluss an den Zweckverband zur 
Wasserversorgung er Betzensteingruppe beschlossen. Ge-
genüber den Beitragssätzen, die 2005 der Erhebung einer 
Vorausleistung mit 0,48 € je qm Grundstücksfläche und 2,63 € 
je qm Geschoßfläche zugrunde lagen, ist nun eine Reduzie-
rung auf 0,45 € bzw. 2,39 € zu verzeichnen. Als Folge der 
endgültigen Abrechnung der besagten Verbesserungsmaß-
nahme wurden zudem die Herstellungsbeitragssätze der 
Wasserversorgung Obertrubach mit 1,12 €/qm Grundstücks-
fläche (bisher 1,10 €) und 5,96 €/qm Geschoßfläche (bisher 
5,58 €) angepasst. 

Ein noch ungelöstes Problem stellt nach wie vor die Sicher-
stellung der Wasserversorgung Untertrubach dar. Einstimmig 
plädierte nun der Gemeinderat dafür, beim Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Betzensteingruppe einen Antrag auf 
Anschluss und Mitgliedschaft zu stellen. Bautechnisch würde 
diese Variante durch eine relativ geringe Verbindungsleitung 
im Bereich von Wolfsberg realisierbar sein. 
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Vertagt in eine Ende Juni stattfindende Sondersitzung wurde 
die Beratung eines Arbeitspapiers, das das von den ILE-
Gemeinden beauftragte Ingenieurbüro vorgelegt hat. Festzu-
legen sind im Rahmen dieser „Umsetzungsstrategie“, welchen 
Vorhaben aus dieser umfangreichen Vorschlagsliste Priorität 
eingeräumt wird. 

Zur Kenntnis genommen wurde ein in Auftrag gegebenes 
Gutachten zu Felssicherungsmaßnahmen im Bereich von 
Wolfsberg. Zunächst soll nun mit der Eigentümergemeinschaft 
der Inhalt dieser Beurteilung erörtert werden mit dem Ziel, evtl. 
Arbeiten geringen Umfangs selbst auszuführen. Gravierende 
Arbeiten sollen von entsprechenden Fachfirmen angeboten 
werden. Das Gutachterbüro wurde beauftragt, ein Leistungs-
verzeichnis zur Angebotseinholung zu erstellen. 

Schließlich diskutierte der Gemeinderat auch noch ein Ange-
bot der E.ON, die anbietet, die derzeit noch mit Weißlicht 
bestückten 118 Straßenbeleuchtungen auf Gelblicht umzustel-
len. Der Aufwand hierfür wird mit ca. 12.200 € angegeben. 
Der jährliche Spareffekt infolge geringeren Energieverbrau-
ches würde sich p.a. auf ca. 2.600 € belaufen, so dass inner-
halb von ca. 5 Jahren diese Investition sich finanzieren lässt. 
Das Gremium beschloss, diesem Vorschlag näher zu treten. 
Allerdings sollen die Arbeiten erst gegen Ende des laufenden 
Jahres ausgeführt werden, um infolge fehlender diesjähriger 
Haushaltsmittel eine Rechnungsstellung dann 2008 zu ermög-
lichen. 

Zu Beginn der Sitzung behandelte das Gremium eine Reihe 
von Bauanträgen, die mit einer Ausnahme (Zurückstellung) 
positiv behandelt wurden. 

Bei der Ende Juni stattgefundenen Sitzung war der Gemein-
derat Obertrubach u.a. mit der Aktualisierung des Flächennut-
zungsplanes mit integriertem Landschaftsplan befasst. Das 
Gremium wurde dabei über eine ganze Reihe von Änderungs-
vorschlägen, sowohl seitens der Verwaltung als auch aus den 
Reihen der Gemeinderäte, zusammenfassend informiert. 
Nach kurzer Aussprache kamen die Räte zu dem Ergebnis, 
die Verwaltung zu beauftragen, mit dem beauftragten Pla-
nungsbüro diese Änderungsvorschläge zu erörtern und auf 
ihre Machbarkeit hin prüfen zu lassen. 

Im Zusammenhang mit der Aktualisierung dieser Bauleitpläne 
wurde weiter festgelegt, künftig die sog. Digitale Flurkarte des 
Vermessungsamtes zu nutzen. Eine hierzu notwendige Ver-
einbarung mit diesem Amt ist abzuschließen. 

Beschlossen wurde weiter, für das Gebiet der früheren Fe-
riensiedlung des Ketteler-Familienerholungswerkes, das seit 
Januar 2006 geschlossen ist, einen Bebauungsplan aufzustel-
len. Einbezogen werden dabei auch die oberhalb dieser Sied-
lung befindlichen Privatgrundstücke. Mit diesem Bauleitplan ist 
beabsichtigt, eine neue Nutzung, z.B. mit Dauerwohnrechten, 
zu regeln. 

In Vorbereitung der nächstjährigen Kommunalwahlen wurden 
die Gemeindebediensteten Hans Distler zum Gemeindewahl-
leiter und Peter Helldörfer zu dessen Stellvertreter bestellt. 

Schließlich nahm das Gremium auch noch Kenntnis von der 
Vorlage der Jahresrechnung mit umfangreichem Rechen-
schaftsbericht für das Jahr 2006. Die Mitglieder des örtlichen 
Rechnungsprüfungsausschusses haben sich nun mit dessen 
Inhalt zu befassen. 

In einer weiteren Sondersitzung war zudem das Gremium der 
Trubachtalkommune mit den umfangreichen Vorschlägen des 
Büros Landimpuls, die aufgrund einer breiten Bürgerbeteili-
gung zusammen gestellt wurden, befasst. Hierzu waren ge-
wisse Prioritäten festzulegen, die in ein regionales Entwick-
lungskonzept der sog. ILE-Gemeinden einfließen sollen. Ins-
besondere Themen der Naherholung und der Touristik wurden 
dabei mit einem hohen Stellenwert versehen. Aber auch die 
Handlungsfelder „Dörfliche und städtebauliche Entwicklung“, 
„Landwirtschaft und Landschaft“ genießen Priorität. Grund-

sätzlich legte das Gremium auch fest, in der Gemeinschaft der 
sog. ILE-Gemeinden zu verbleiben. 

* * * * * * * * * * * * 
 

 

 

 

 

 
Wirtschaftsförderung des Landkreises Forch-
heim  
 

f.i.t. Forchheimer Informationstechnologie 

Termin: Donnerstag, 19. Juli 2007, 19:00 Uhr 

Ort:  Sparkasse Forchheim, Hauptstelle Kloster 
straße 14, 

  (Veranstaltungssaal UG), 91301 Forchheim 

Thema: Rechtssichere Gestaltung von Internetpräsenzen 

Referent: Rechtsanwalt Oliver Wanke 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 

Weitere Beratungstermine und Auskünfte erhalten Sie bei der 
Wirtschaftsförderung des Landkreises unter Tel. 09191 / 86-
508 oder E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@lra-fo.de 

sowie im Internet unter www.landkreis-forchheim.de 

Änderungen vorbehalten! 

* * * * * * * * * * * * 
 
Yoga für Kinder im Kreisjugendring 
 

In den Sommerferien 2007 finden in den Räumen des Kreisju-
gendringes wieder Kinderyoga- Kurse statt. Die Intensivkurse 
umfassen vier Termine, die jeweils 90 Minuten dauern. Die 
Kurse beginnen jeweils um 16 Uhr und es können Kinder im 
Alter von sechs bis acht Jahre teilnehmen.  

Der zweite Kurs startet am 27. August und findet dann am 31. 
August, am 3. und 7. September statt. Die Teilnahmegebüh-
ren betragen 45 €.  

Für weitere Fragen und Informationen steht der KJR Forch-
heim unter der Telefonnummer 0 91 91 / 73 88 - 0, und per E-
Mail: info@kjr-forchheim.de, zur Verfügung. 

* * * * * * * * * * * * 
 

 
Werbeaktion des BRK Forchheim  
 

Ab 08. Juli 2007 startet das Bayer. Rote Kreuz – Kreisverband 
Forchheim – erneut eine Haus-zu-Haus-Mitgliederwerbung. 
Es sind wieder Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Stadt und 
Landkreis Forchheim unterwegs, um fördernde Mitglieder zur 
Unterstützung der umfangreichen Rotkreuz-Aufgaben zu ge-
winnen. Die Werbung findet von Montag bis Samstag von ca. 
08.00 Uhr bis 20.00 Uhr in den Monaten Juli/August statt. 

Nich tamt l i che In fo rmat ionen  
 



8 

Wie die Kreisgeschäftsführerin des BRK Forchheim, Frau Dr. 
Birgit Kastura-Koch, erklärte, sind dringend mehr  fördernde 
Mitglieder notwendig, um die finanzielle Grundlage für die 
vielfältigen Leistungen zu schaffen. Frau Dr. Kastura-Koch 
betonte, dass die Förderbeiträge für Projekte des Kreisver-
bandes Forchheim verwendet werden. So können beispiels-
weise die Ausbildung der ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer, die Breitenausbildung der Bevölkerung in Erster Hilfe, 
der Katastrophenschutz, der Sozialdienst und die technische 
Ausstattung, die nicht durch den Staat finanziert wird, abge-
deckt werden.  

„Die Beiträge der fördernden Mitglieder sind die Hauptquelle, 
aus der wir eine sinnvolle und notwendige Rotkreuzarbeit 
finanzieren können“, so Frau Dr. Kastura-Koch. Die Beauftrag-
ten des BRK (österreichische Studenten) gehen von Tür zu 
Tür und sind gerne bereit, über die Arbeit des Roten Kreuzes 
Auskunft zu geben. „Gleichzeitig ist dies auch eine gute Gele-
genheit, von vielen Bürgern zu erfahren, was sie sich von 
„ihrem“ Roten Kreuz Forchheim erwarten, sagte die Kreisge-
schäftsführerin, die hier auch eine Rückmeldung der Bürger 
erwartet.  

Die BRK-Beauftragten haben selbstverständlich einen BRK-
Ausweis mit Lichtbild bei sich. Sie nehmen keine Barspenden 
an; Ziel ist vielmehr eine langjährige Mitgliedschaft.  

Das BRK Forchheim bittet alle Bürgerinnen und Bürger in 
Stadt und Landkreis Forchheim, mit einer  Fördermitglied-
schaft die Aktivitäten „ihres“ Roten Kreuzes vor Ort zu unter-
stützen.  

Nähere Auskunft erhalten Sie bei Ihrem BRK-Kreisverband 
Forchheim, Tel. 09191 – 70 77 13, Henri-Dunant-Str. 1, 91301 
Forchheim, Frau Fürholzer 

 

„ Betreute Kurreise“  nach Marienbad 
Das Bayer. Rote Kreuz bietet erneut eine „Betreute Kurreise“ 
nach Marienbad an. Ältere oder allein stehende Menschen, 
die sich in einem Kurbad gerne verwöhnen lassen möchten, 
können vom 29. Juli bis 11. August 2007 zwei Wellnesswo-
chen im weltbekannten Kurort Marienbad verbringen. Dort, wo 
sich berühmte Persönlichkeiten wie z.B. Kaiser Franz I. von 
Österreich mit Kaiserin Sissi, der britische König Edward VII, 
Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner und der briti-
sche Thronfolger Charles verwöhnen ließen, werden auch Sie 
sich bestimmt wohlfühlen.  

„Unser Angebot richtet sich nicht nur an die Menschen, die 
auf Betreuung angewiesen sind, sondern auch an diejenigen, 
die einfach die Unterhaltung in einer Gruppe zu schätzen 
wissen“, beschreibt die Kreisgeschäftsführerin des BRK-
Kreisverbandes Forchheim, Frau Dr. Kastura-Koch, die Ziel-
gruppe für das Reise-Angebot des Roten Kreuzes. „Das 
Westböhmische Bäderdreieck und das Naturschutzgebiet des 
Kaiserwaldes bieten nicht nur Wellnessmöglichkeiten, son-
dern gleichzeitig auch aktiven und erholsamen Urlaub, jeder 
so wie er es möchte“, erklärt Frau Dr. Kastura-Koch. 

Das Außergewöhnliche an den Reisen des Roten Kreuzes ist 
die Betreuung der Gäste von Anfang an. Die Reiseteilnehmer 
werden bereits von zu Hause abgeholt und die BRK-Betreuer 
sind sowohl während der Reise als auch im Hotel rund um die 
Uhr erreichbar.  

Vor Ort ist die Betreuungsperson Ansprechpartner für alle 
Fragen. „Dabei ist es uns wichtig, dass für jede Gruppe von 
zwanzig Personen ein Helfer zur Verfügung steht. Durch 
diesen günstigen Betreuungsschlüssel können wir gut auf die 
Belange jedes einzelnen Reiseteilnehmers eingehen“, so 
Frau Dr. Kastura-Koch. 

Die Unterbringung erfolgt im 4-Sterne-Hotel Bohemia. Die 
Zimmer sind ausgestattet mit Dusche oder Bad/WC, Haar-
trockner, Telefon, SAT-TV, Safe und Minibar. Im Preis enthal-

ten sind 13 Übernachtungen, HP, 10 Anwendungen nach 
ärztlicher Vorgabe, Kurtaxe, Stadtführung Marienbad. 

Für leicht Gehbehinderte geeignet! 

Weitere Informationen zu dieser Reise erhalten Sie beim 
BRK-Kreisverband Forchheim, Frau Fürholzer, Tel. 09191 
– 70 77 13 

E-Mail: fuerholzer@kvforchheim.brk.de 

* * * * * * * * * * * * 
 
Das Amt für Landwirtschaft und Forsten (ALF) 
Bamberg informiert: 
Bildungsprogramm für Landwirte (Bila) wird 
neu aufgelegt. 
 

Das ALF Bamberg startet im Oktober 2007 mit einer neuen 
Lehrgangsreihe des „Bildungsprogramms Landwirt“.  

Von Interesse ist der Kurs vor allem für (künftige) Haupt- und 
Nebenerwerbslandwirte bzw. Mitarbeiter landwirtschaftlicher 
Betriebe ohne landwirtschaftliche Ausbildung. 

Wichtig ist der Kurs auch für alle, die in absehbarer Zeit grö-
ßere bauliche Investitionen planen und dafür Fördermittel in 
Anspruch nehmen wollen. 

Um den Bedürfnissen der Berufstätigen möglichst gerecht zu 
werden, ist heuer zusätzlich eine Staffel geplant, in der - im 
Gegensatz zu den bisherigen Abendkursen - die Inhalte in 
Wochenblöcken vermittelt werden (Vollzeit mit 34 Wochen-
stunden).  

Insgesamt sind dafür sieben Wochen vorgesehen, von denen 
die ersten beiden von allen Interessenten zu besuchen sind, 
aus den übrigen Wochenseminaren kann dann je nach be-
trieblichem Schwerpunkt und Neigung beliebig ausgewählt 
werden. 

Der zweiwöchige Grundkurs findet in der zweiten und dritten 
Oktoberwoche 2007 statt. Um die Urlaubsplanung zu erleich-
tern, verteilen sich die übrigen Blöcke auf die Kalenderjahre 
2008 und 2009. Anschließend kann der Abschluss im Beruf 
Landwirt abgelegt werden.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann sollten sie sich umgehend mit  

·  Herrn Görl (0951/8687-22; e-mail: „matthias.goerl@alf-
ba.bayern.de“) oder  

·  Herrn Weig (0951/8687-23; e-mail: „anton.weig@alf-
ba.bayern.de“)  
am ALF Bamberg beziehungsweise mit  

·  Herrn Pitteroff (09561/769-126; e-mail: 
„hans.pitteroff@alf-co.bayern.de“) am ALF Coburg in 
Verbindung setzen.  

Dort erhalten Sie nähere Auskünfte und entsprechendes In-
formationsmaterial und können sich unverbindlich auf einer 
Vormerkliste eintragen lassen. 

Nähere Informationen finden Sie auch unter www.alf-
ba.bayern.de/Bildung 

 „BiLa-Bildungsprogramm Landwirt“ - BiLa-Block 07-09. 

Alle vorgemerkten Interessenten erhalten dann noch im Juli 
2007 eine Einladung zu einem allgemeinen Informations-
abend. 

* * * * * * * * * * * * 
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Neue E-Mail-Adresse für Jugendliche 
 

Für Jugendliche, die Fragen rund um Freundschaft, Lie-
be/Liebeskummer, Pubertät, Verhütung und Schwangerschaft 
haben, gibt es jetzt eine zusätzliche regionale E-Mail-Adresse:  

Unter frag-donumvitae@web.de können sie sich schnell und 
vertraulich an die Schwangerenberatung von Donum Vitae 
wenden. Aber auch allen Rat suchenden Erwachsenen steht 
die Möglichkeit offen. Schweigepflicht und (auf Wunsch) Ano-
nymität sind garantiert. Die Beraterinnen werden alle Anfragen 
zeitnah beantworten. Wer größeren Beratungsbedarf hat, 
sollte die Beratungsstelle persönlich aufsuchen. Kontakt: 
Staatlich anerkannte Schwangerenberatung von Donum Vitae, 
Kapuzinerstr. 34 (Eingang vom Holzmarkt), 96047 Bamberg, 
Tel. 0951 – 208 63 25 oder Zum Breitenbach 4, 91320 Eber-
mannstadt, Tel. 09194 – 72�58 70. 

* * * * * * * * * * * * * 
 
VGN-Ferien-Ticket 2007 für Kinder und Jugend-
liche 
 

Auch in diesem Jahr bietet der Verkehrsverbund Großraum 
Nürnberg (VGN) wieder ein attraktives Angebot für Kinder und 
Jugendliche in den Sommerferien an, das sog. VGN-Ferien-
Ticket. Dieses gibt es für alle Schüler, Auszubildenden und 
Studenten. Es gilt während der Sommerferien vom 30. Juli bis 
einschließlich 10. September 2007, jeweils von Montag bis 
Freitag ab 9.00 Uhr, am Wochenende rund um die Uhr. 
 

Preisübersicht: 

Ferien-Ticket Ferien-Tageskarte 

 Tag oder Wochenende 

 (=TagesTicket Solo, 
Preisstufe 2) 

verbundweit Erlangen, Roth 
oder Neumarkt 

verbundweit 

24,20  Euro 10,20  Euro 3,60 Euro 

erhältlich: erhältlich: erhältlich: 

   

VGN-
Verkaufsstellen 
und Regional-
busfahrer 

örtliche VGN- 
Verkaufsstellen 

VGN-Verkaufsstellen, 
Busfahrer, Automaten 

   

DB-Automaten:   DB-Automaten: 

Kenn-Nr. 0250  Kenn-Nr. 0260 

VAG-Automaten   
 

Es gilt zu beachten, dass die Benutzung von Ferien-Ticket 
und Ferien-Tageskarte bis zum Alter von 14 Jahren ohne 
Verbundpass möglich ist. Ab 15 Jahren wird ein gültiger Ver-
bundpass benötigt. 

Ab 16. Juli ist es erhältlich! 

 
 
 
 

Kinder-Kultur-ABO® in Gößweinstein 
Vorhang auf für „ Lilli’s Zirkus“  
 

Zum ersten Mal holten sich die Gemeinden Gößweinstein, 
Obertrubach und Egloffstein in diesem Jahr ein Kinder-Kultur-
ABO® in ihre Region. Rund 150 Kinder besitzen diese Ein-
trittskarte, mit der sie im Februar ein Kinderkonzert von Musi-
kern der Bamberger Symphoniker anhörten, im März Henriette 
Wich lesend erlebten und im April handgefertigte Marionetten-
puppen vor ihnen spielten. Die letzte der insgesamt vier Ver-
anstaltungen dieser Saison widmet sich dem Schauspiel:  

Wolfgang Krebs und Vassiliki Toùssa spielen am Samstag, 
den 07. Juli 2007 um 14:30 Uhr „Lilli’s Zirkus“ in der Volks-
schule Gößweinstein Open Air oder – bei schlechtem Wetter – 
in der Aula.  

Das kleine Mädchen Lilli hat einen großen Traum: Sie will zum 
Zirkus! Deshalb packt sie ihren Koffer und macht sich auf den 
Weg zum Jongleur, zum Akrobaten, zum Dompteur…Dumm 
nur, dass niemand von den großen Leuten die kleine Lilli in 
seiner Nummer mitmachen lassen will. „Denn die Leute gehen 
doch nicht in den Zirkus, um zu sehen, was jedes kleine Kind 
schon kann!“ 

Doch dann trifft Lilli den Clown... 

Die jungen Abonnentinnen und Abonnenten haben ihren Platz 
schon ganz sicher. Darüber hinaus gibt es Einzelkarten an der 
Tageskasse. Das neue Programm des nächsten Kinder-
Kultur-ABOs in dieser Region ist übrigens schon in Arbeit! 

Informationen beim Markt Gößweinstein, Frau Hanske, Tel. 
09242/98018 oder beim Initiator aller Kinder-Kultur-ABOs, 
Lothar Reichelsdorfer unter Tel. 0951-9230823 und  09545-
442080. 

Weitere Informationen im Netz unter www.kinder-kultur-
abo.de. 

* * * * * * * * * * * * 
 
Musikschule Obertrubach 
 

Liebe Eltern, Schüler und Freunde der Musik! 

Das alljährliche Sommerkonzert der Musikschule Obertrubach 
findet in diesem Jahr am 14.07.2007 (Samstag) um 16.00 Uhr 
im Saal der Ausbildungsstätte in Obertrubach statt. 

Wir laden ganz herzlich ein. Es erwartet Sie ein abwechs-
lungsreiches Programm. 

Ihr Lehrerkollegium 
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Gemeindepokalturnier der Reserven in Ober-
trubach 
 

Das Gelände der Spielvereinigung Obertrubach war Austra-
gungsort des diesjährigen  Gemeindepokalturniers der Reser-
vemannschaften. Das Turnier entschied der Gastgeber für 
sich, der im Spiel um Platz 1 die Mannschaft des SV Wolfs-
berg mit 4 : 2 besiegte. Platz 3 belegte das Team aus 
Geschwand vor der Reserve des TSC Bärnfels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trubachtal und Umgebung e.V. 
 

Donnerstag, 12. Juli 2007, 19.00 Uhr 

Qi-Gong 
Ein Spaziergang zu ruhigen Plätzen in der Natur, verbunden 

mit Qi-Gong Übungen 

Qi-Gong wurzelt in Jahrtausende alten Gesundheitsübungen 
taoistischer Mönche. 

Qi-Gong bedeutet soviel wie Energiearbeit oder auch Atemar-
beit. Dabei werden bestimmt Körperübungen mit der entspre-

chenden Atmung und häufig auch mit einer inneren Vorstel-
lung kombiniert. Vertiefung der Atmung, Harmonisierung des 
Herz-Kreislauf-Systems und innere Gelassenheit sind nur 
einige der positiven Auswirkungen dieses alten Übungssys-
tems. 

Während der Wanderung wollen wir einige einfache Qi-Gong 
Übungen machen, um Qi, also Lebenskraft / Lebensenergie 
zu tanken und vielleicht noch etwas mehr über Qi-Gong zu 
erfahren. 

Start: Parkplatz Therapeutischer Wanderweg Obertrubach 
Übungsleiter: Stefan Lössl, Kirchehrenbach 
Unkostenbeitrag 2,- € Mitglieder, 3,- € Nichtmitglieder 

Ansprechpartner: Felix Postatny, 1. Vors., Tel. 09197/86 542 

* * * * * * * * * * * * 
 
Theatersommer in Gößweinstein 
 

Freitag, 20. Juli 2007, 20.00 Uhr, Freibad 

Variete-Abend  -  komödiantischer Überraschungsspaß, gar-
niert mit viel Musik, sportlichen Artisten und phantasievollen 
Clowns 

Freitag, 10. August 2007, 20.00 Uhr, Theaterhöhle am Kreuz-
berg 

Chansonabend 

Freitag, 5. Oktober 2007, 20.00 Uhr, Pfarrheim 

Satirisches kleines Kammerspiel „The shoe must go on!“ 

* * * * * * * * * * * * 
 
Veranstaltungen 
06. – 
09.07. 

 Historisches Festwochenende 1000 Jahre Un-
tertrubach am traditionellen Kirchweihwochen-
ende. 
Programm siehe Seite 13   

20. – 
22.07. 

 Heimattag der Fränkischen Schweiz in  
Obertrubach 
Programm siehe gesonderte Beilage des FSV 
Obertrubach 

21.07. 14.00 Wanderung entlang des Geologischen Lehrpfa-
des mit Prof. Koch, Uni Erlangen 

27. – 
29.07. 

 Saisonabschlussausflug der Jugendmannschaf-
ten des SV Wolfsberg nach Tirschenreuth 

27. – 
30.07. 

 Sportler-Kerwa TSC Bärnfels 

28.07. 18.30 Burgblickfest FSV Wolfsberg, Sportheim Wolfs-
berg 

03. – 
06.08. 

 Kerwa Hundsdorf, Gasth. "Zum Signalstein" 

 

 
 
 
 
 
 

Erzbischöfliches Abendgymnasium Bamberg 
Sie sind 18 oder 20 Jahre alt. Oder 25 ... 

Sie haben einen Beruf, 
aber irgendwie fühlen Sie sich nicht ausgefüllt ... 

Sie möchten mehr für sich und andere tun: 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, 
das Abitur nachzuholen. 

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an: 
Erzbischöfliches Abendgymnasium 

Karmelitenplatz 1 – 3, 96049 Bamberg 
Tel. 0951 / 57624 

Redaktionsschluss für Veröffentlichungen im nicht-
amtlichen Teil des nächsten Mitteilungsblattes ist Do., 
26.07.2007, 10.00 Uhr. Später eingehende Artikel kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden. Die nächste Aus-
gabe erscheint am 02.08.2007. 
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W i r 
g r a t u l i e r e n : 
 
 
 

Durch ein Versehen haben wir in der Juni-Ausgabe keine 
Glückwünsche abgedruckt. Wir bitten, dies zu entschuldigen.  

Wir gratulieren nachträglich sehr herzlich: 

Andreas Bauernschmitt, Geschwand 88 am 07.06. zum 77. 
Geburtstag 

Kunigunde Schmitt, Hackermühle 1 am 10.06. zum 72. Ge-
burtstag 

Siegfried Maderer, Wolfsberg 32 am 13.06. zum 72. Ge-
burtstag 

Kunigunde Schultheis, Bärnfels-Burgstraße 6 am 14.06. 
zum 74. Geburtstag 

Magdalena Sebald, Geschwand 45 am 15.06. zum 75. Ge-
burtstag 

Margareta Rupprecht, Wolfsberg 23 am 17.06. zum 89. Ge-
burtstag 

Margarete Eichler, Wolfsberg 12 am 18.06. zum 72. Ge-
burtstag 

Frieda Maierhöfer, Geschwand 25 am 19.06. zum 71. Ge-
burtstag 

Alois Berner, Haselstauden 2 am 21.06. zum 75. Geburtstag 

Elisabeth Grüner, Kapellenweg 7 am 21.06. zum 76. Ge-
burtstag 

Barbara Haller, Bergstraße 6 am 21.06. zum 80. Geburtstag 

Anna Urban, Untertrubach 9 am 21.06. zum 78. Geburtstag 

Mathilde Berner, Haselstauden 2 am 22.06. zum 75. Ge-
burtstag 

Hans Wärren, Herzogwind 29 am 24.06. zum 72. Geburtstag 

Hildegard Buchholz, Bärnfels-Dorfstraße 12 am 25.06. zum 
71. Geburtstag 

Richard Dorsch, Dörfles 8a am 25.06. zum 77. Geburtstag 

Johann Buchholz, Bärnfels-Dorfstraße 12 am 26.06. zum 70. 
Geburtstag 

Hans Chlebowski, Wolfsberg 4 am 26.06. zum 71. Ge-
burtstag 

Eberhard Hering, Neudorfer Weg 29 am 27.06. zum 71. 
Geburtstag 

Margarete Lößel, Pfarrer-Grieb-Weg 12 am 30.06. zum 86. 
Geburtstag 

Maria Maier, Wolfsberg 45 am 30.06. zum 74. Geburtstag 

*  *  *  *  *  *  * 
Rosa Cossu, Geschwand 36 am 02.07. zum 72. Geburtstag 

Gretchen Schneider, Wolfsberg 31 am 03.07. zum 76. Ge-
burtstag 

Konrad Häfner, Bergstraße 15 am 05.07. zum 76. Geburtstag 

Hildegard Eder, Untertrubach 22 am 07.07. zum 75. Ge-
burtstag 

Heinrich Knoll, Bärnfels-Dorfstraße 70 am 07.07. zum 75. 
Geburtstag 

Georg Lautenbacher, Dörfles 25 am 10.07. zum 78. Ge-
burtstag 

Joseph Schwarz, Untertrubach 33 am 11.07. zum 76. Ge-
burtstag 

Johann Merz, Herzogwind 2 am 13.07. zum 79. Geburtstag 

Annemarie Grießinger, Am Kohlberg 5 am 15.07. zum 77. 
Geburtstag 

Johann Grüner, Wolfsberg 17 am 15.07. zum 86. Geburtstag 

Margaretha Hubert, Bergstraße 9 am 17.07. zum 74. Ge-
burtstag 

Friedrich Reichel, Teichstr. 22 am 21.07. zum 73. Geburtstag 

Katharina Eckert, Herzogwind 11 1/2 am 23.07. zum 80. 
Geburtstag 

Johann Dößel, Bärnfels-Dorfstraße 80 am 24.07. zum 72. 
Geburtstag 

Klaus Haberer, Herzogwind 28 am 27.07. zum 71. Ge-
burtstag 

Erwin Czech, Geschwand 109 am 28.07. zum 70. Geburtstag 

Wilhelm Schmitt, Hackermühle 1 am 28.07. zum 75. Ge-
burtstag 

Margareta Zitzmann, Bärnfels-Am Spielplatz 3 am 31.07. 
zum 80. Geburtstag 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medizinische Hilfe 
 

Unfall, Vergiftung, Lebensbedrohende Erkrankun-
gen, Krankentransport 

 

Notruf 
19 222 

 
Bei nicht lebensbedrohenden Erkrankungen, zu deren 
Behandlung man sich normalerweise an den Hausarzt 
wenden würde, wenden Sie sich außerhalb der üblichen 
Sprechzeiten an den 

 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
01805 / 191212 

 
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Der zahnärztliche Notfalldienst ist jeweils in der 
Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 
19.00 Uhr in der Praxis erreichbar. 
Beachten Sie bitte auch die Hinweise in den Wochenend-
ausgaben der örtlichen Tageszeitungen. 
Hier finden Sie jeweils weitere dienstbereite Zahnarztpra-
xen in der näheren Umgebung. Die jeweils dienstbereite 
Praxis können Sie auch unter Tel. 0921/761647 abrufen. 

 
07./08.07. Dr. Schwarz-Sander Gertraud, Neunkirchen 

a. Br., Großenbucher Str. 2, Tel. 09134/9144 

14./15.07. Seemann Paul, Neunkirchen a. Br., Innerer 
Markt 3, Tel. 09134/995766 u. 0174/8245633 

21./22.07. Dr. Stang Reinhard, Eggolsheim, In der Au 
10, Tel. 09545/50405 

28./29.07. Dr. Albert Matthias, Gößweinstein, Etzdorfer 
Str. 2, Tel. 09242/1005 
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Gottesdienste und Veranstaltungen in Affalter-
thal und Bieberbach 
 

Affalterthal 

08.07. 10 Uhr, Gottesdienst 
10 Uhr, Kindergottesdienst 

10.07. 20 Uhr, Bibelstunde 

15.07. 10 Uhr, Gottesdienst 
10 Uhr, Kindergottesdienst 

22.07. 10 Uhr, Gottesdienst 
10 Uhr, Kindergottesdienst 

24.07. 20 Uhr, Bibelstunde 

29.07. 10 Uhr, Gottesdienst im Grünen „am roten Grund“; 
mit Frühschoppen und Mittagessen (bei schlechtem 
Wetter im Mehrzweckhaus Affalterthal) 
Kein Kindergottesdienst 

Bieberbach 

08.07. 9 Uhr, Gottesdienst 
10 Uhr, Kindergottesdienst 

09.07. 20 Uhr, Bibelstunde 

15.07. 9 Uhr, Gottesdienst 
10 Uhr, Kindergottesdienst 

22.07. 9 Uhr, Gottesdienst 
10 Uhr, Kindergottesdienst 

23.07. 20 Uhr, Bibelstunde 

29.07. Siehe Affalterthal 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 

VVoollkksssscchhuullee  
OObbeerr tt rruubbaacchh  
 

 
 

Lebensraum Weiher 
Donnerstag, der 14.06.2007: Die Sonne scheint – die Stim-
mung ist gut! 

Ausgestattet mit guten Wanderschuhen, einem Rucksack 
voller Verpflegung und selbstgebauten Käschern, wanderte 
die vierte Klasse gemeinsam mit ihren zwei Lehrerinnen im 

Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts zum nahe gelege-
nen Weiher. Dort angekommen, durften die Kinder ans Ge-
wässer und die verschiedensten Kleintiere fangen, um die 
Artenvielfalt am Wasser kennen zu lernen. Zum Bestimmen 
der Lebewesen dienten ihnen mitgebrachte Fachbücher und 
zuvor selbst erstellte Steckbriefe.  

Zwei Tiere bekamen besonders viel Aufmerksamkeit: Zum 
einen der durch Zufall ins Netz geratene Teichmolch und zum 
anderen eine ca. 3 cm große Gelbrandkäferlarve, die gerade 
eine Kaulquappe verspeiste. 

Die Freude der Kinder war zu spüren. So macht HSU Spaß!!! 

 
Tatort Schulgarten 
Entsetzt musste Frau Ritter, die Leiterin der AG Schulgarten 
am Montag, dem 18. 6. 2007 feststellen, dass überaus hung-
rige Räuber sich über die Pflanzen im Schulgarten herge-
macht hatten. Kümmerliche Reste zeugten davon, dass hier 
noch letzte Woche Kürbisse schon Blüten angesetzt hatten. 
Verräterische Schleimspuren führten ins Gras. Die Schnecken 
hatten zugeschlagen und ganze Arbeit geleistet. Und ausge-
rechnet in dieser Woche hatte sich die Kommission zur Be-
gutachtung der Schulgärten angemeldet! Hausmeister Hans 
Brütting griff sofort zur Motorsense und entfernte das hohe 
Gras, das den Räubern einen idealen Lebensraum bot. Frau 
Hiltl ließ ihre Beziehungen zur Gärtnerei Wiedow spielen und 
bekam eine außerordentlich großzügige und farbenprächtige 
Blumenspende. So konnte unser Schulgarten wieder herge-
richtet werden und ist nun fit für die Kommission. 

 

Lernort Natur 
Die Kreisgruppe Forchheim des Landesjagdverbandes veran-
staltete eine Projektwoche zum Thema  „ Unsere Waldbewoh-
ner “.Am Donnerstag, dem 2.1.6.ging die 4.Klasse in der 
Schlossleite Hundshaupten auf die Pirsch. Sie lernten interes-
sante Waldtiere, Fuchsbauten, jagdliche Einrichtung, Nist-
bäume und vieles mehr kennen. Ein Quiz bildete den Ab-
schluss der Veranstaltung, dass die Siegerin Larissa Fruntz 
aus 4 weiteren Siegern ausgelost werden musste. Die Gewin-
nerin wurde zur Preisverteilung am 29.6. ins Landratsamt 
eingeladen.  

 
 
 
 
 
 
 



13 

 
 
Das Mittagsmagazin am 19. Juli in Obertru-
bach: buntes Programm und Live-Sendung ab 
11 Uhr; Eintritt frei! 
 

Das regionale Magazin „Mittags in Franken“ in Bayern 1 
kommt am 19. Juli mit seinem „Ortstermin“ nach Obertrubach. 
Von 11 bis 13 Uhr wird am Festplatz des Heimattages an der 
Hackermühle ein buntes Programm mit den Moderatoren, 
Informationen zur Sendung sowie abwechslungsreicher Un-
terhaltung angeboten. Besucher sind bei freiem Eintritt herz-
lich willkommen, die Live-Sendung mitzuerleben, in der The-
men rund um Obertrubach und seine Umgebung präsentiert 
werden. 

Die Vorbereitungen beginnen vor Ort ab ca. 11 Uhr. Wer will, 
kann den Radio-Profis um Hansi Würth bei den Proben über 
die Schulter schauen und einen Blick auf die Technik im Über-
tragungswagen werfen. Zwischen 12 und 13 Uhr geht „Mittags 
in Franken“ dann live auf Sendung, die Zuschauer erwarten 
vor dem mobilen Hörfunkstudio spannende Reportagen und 
Interviews über Obertrubach und seine Umgebung – wie etwa 
zum therapeutischen Wanderweg, zum Kletterparadies Tru-
bachtal, dem 1000jährigen Geburtstag des Ortes oder dem 
Tourismus im Trubachtal und dem Heimattag des Fränkische-
Schweiz-Vereins. 

Nach der Sendung können die Besucher der Sendung eine 
geführte halbstündige Wanderung über den Therapeutischen 
Wanderweg durch geschulte Wandertherapeuten mitmachen. 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 

 

 
 


